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VERORDNUNG (EU) Nr. …/2013 DES RATES 

vom …  

zur Übertragung besonderer Aufgaben  

im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute  

auf die Europäische Zentralbank 

 

Seite 1, Titel der Verordnung:  

Statt: 

"VERORDNUNG (EU) No …/2013 DES RATES" 

muss es heißen: 

"VERORDNUNG (EU) Nr. …/2013 DES RATES" 

 

Seite 28, Erwägungsgrund 69, Satz 1: 

Statt: 

"Unter uneingeschränkter Achtung der durch die Verträge festgelegten institutionellen 

Vorkehrungen und der Abstimmungsarrangements sollte das Aufsichtsgremium der EZB ein 

zentrales Gremium für die Ausübung der Aufsichtsaufgaben sein, die bislang in den Händen der 

nationalen zuständigen Behörden lagen." 

muss es heißen:  

"Unter uneingeschränkter Achtung der durch die Verträge festgelegten institutionellen 

Vorkehrungen und der Abstimmungsmodalitäten sollte das Aufsichtsgremium der EZB ein 

zentrales Gremium für die Ausübung der Aufsichtsaufgaben sein, die bislang in den Händen der 

nationalen zuständigen Behörden lagen." 
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Seite 44, Artikel 4, Absatz 3, Unterabsatz 2, Satz 3: 

Statt:  

"Die EZB kann auch Verordnungen erlassen, allerdings nur soweit dies für die Gestaltung oder 

Festlegung der Arrangements zur Wahrnehmung der ihr durch die vorliegende Verordnung 

übertragenen Aufgaben erforderlich ist." 

muss es heißen:  

"Die EZB kann auch Verordnungen erlassen, allerdings nur soweit dies für die Gestaltung oder 

Festlegung der Modalitäten zur Wahrnehmung der ihr durch die vorliegende Verordnung 

übertragenen Aufgaben erforderlich ist." 

 

Seite 52, Artikel 6, Absatz 7, Satz 1: 

Statt: 

"Die EZB nimmt in Abstimmung mit den nationalen zuständigen Behörden und auf Grundlage 

eines Vorschlags des Aufsichtsgremiums ein Rahmenwerk zur Gestaltung der praktischen 

Arrangements für die Durchführung dieses Artikels an und veröffentlicht ihn." 

muss es heißen: 

"Die EZB nimmt in Abstimmung mit den nationalen zuständigen Behörden und auf Grundlage 

eines Vorschlags des Aufsichtsgremiums ein Rahmenwerk zur Gestaltung der praktischen 

Modalitäten für die Durchführung dieses Artikels an und veröffentlicht ihn." 
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Seite 52, Artikel 6, Absatz 7, Buchstabe b: 

Statt: 

"die Festlegung der Verfahren, einschließlich Fristen, und die Möglichkeit, Beschlussentwürfe zur 

Übermittlung an die EZB zur Berücksichtigungauszuarbeiten, betreffend das Verhältnis zwischen 

der EZB und den nationalen zuständigen Behörden in Bezug auf die Beaufsichtigung von 

Kreditinstituten, die gemäß Absatz 4 nicht als weniger bedeutend betrachtet werden;" 

muss es heißen: 

"die Festlegung der Verfahren, einschließlich Fristen, und die Möglichkeit, Beschlussentwürfe zur 

Übermittlung an die EZB zur Berücksichtigung auszuarbeiten, betreffend das Verhältnis zwischen 

der EZB und den nationalen zuständigen Behörden in Bezug auf die Beaufsichtigung von 

Kreditinstituten, die gemäß Absatz 4 nicht als weniger bedeutend betrachtet werden;" 
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Seite 73, Artikel 18, Absatz 1: 

Statt: 

"(1) Wenn Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Anforderung aus direkt anwendbaren Rechtsakten 

der Union verstoßen und die zuständigen Behörden nach dem Unionsrecht wegen dieses Verstoßes 

Verwaltungsgeldbußen verhängen können, kann die EZB für die Zwecke der Wahrnehmung der ihr 

durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben Verwaltungsgeldbußen bis zur zweifachen Höhe 

der aufgrund des Verstoßes erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste – sofern diese sich 

beziffern lassen – oder von bis zu 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des einschlägigen 

Unionsrechts einer juristischen Person im vorangegangenen Geschäftsjahr oder gegebenenfalls 

andere im einschlägigen Unionsrecht vorgesehene Geldbußen verhängen." 

muss es heißen: 

"(1) Wenn Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Anforderung aus direkt anwendbaren Rechtsakten 

der Union verstoßen und den zuständigen Behörden nach dem Unionsrecht wegen dieses Verstoßes 

die Möglichkeit, Verwaltungsgeldbußen zu verhängen, zur Verfügung gestellt wird, kann die EZB 

für die Zwecke der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

Verwaltungsgeldbußen bis zur zweifachen Höhe der aufgrund des Verstoßes erzielten Gewinne 

oder verhinderten Verluste – sofern diese sich beziffern lassen – oder von bis zu 10 % des 

jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des einschlägigen Unionsrechts einer juristischen Person im 

vorangegangenen Geschäftsjahr oder gegebenenfalls andere im einschlägigen Unionsrecht 

vorgesehene Geldbußen verhängen." 

 



 

 

9044/13 COR 1   AMM/mfa 5 
 DGG 1B DE 
 

Seite 78, Artikel 20, Absatz 8, Satz 2: 

Statt: 

"Das Europäische Parlament und die EZB schließen eine Vereinbarung über die detaillierten 

Arrangements für die Durchführung solcher Gespräche im Hinblick auf die Gewährleistung 

absoluter Vertraulichkeit gemäß den Vertraulichkeitspflichten, die der EZB als zuständige Behörde 

gemäß dem einschlägigen Unionsrecht auferlegt wurden." 

muss es heißen: 

"Das Europäische Parlament und die EZB schließen eine Vereinbarung über die detaillierten 

Modalitäten für die Durchführung solcher Gespräche im Hinblick auf die Gewährleistung absoluter 

Vertraulichkeit gemäß den Vertraulichkeitspflichten, die der EZB als zuständige Behörde gemäß 

dem einschlägigen Unionsrecht auferlegt wurden." 

 

Seite 78, Artikel 20, Absatz 9, Satz 2: 

Statt: 

"Die EZB und das Europäische Parlament schließen angemessene Vereinbarungen über die 

praktischen Arrangements für die Ausübung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die 

Kontrolle über die Wahrnehmung der der EZB durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben." 

muss es heißen: 

"Die EZB und das Europäische Parlament schließen angemessene Vereinbarungen über die 

praktischen Modalitäten für die Ausübung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die 

Kontrolle über die Wahrnehmung der der EZB durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben." 
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Seite 93, Artikel 30, Absatz 2: 

Statt: 

"Der Betrag der von einem Kreditinstitut oder einer Zweigstelle erhobenen Gebühr wird gemäß den 

von der EZB festgelegten und vorab veröffentlichten Arrangements berechnet.  

Vor der Festlegung dieser Arrangements führt die EZB offene öffentliche Anhörungen durch, 

analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den potenziellen Nutzen und veröffentlicht die 

Ergebnisse beider Maßnahmen." 

muss es heißen: 

"Der Betrag der von einem Kreditinstitut oder einer Zweigstelle erhobenen Gebühr wird gemäß den 

von der EZB festgelegten und vorab veröffentlichten Modalitäten berechnet.  

Vor der Festlegung dieser Modalitäten führt die EZB offene öffentliche Anhörungen durch, 

analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den potenziellen Nutzen und veröffentlicht die 

Ergebnisse beider Maßnahmen." 

 

Seite 97, Artikel 32, Absatz 1, Buchstabe b: 

Statt: 

"die Aufteilung der Aufgaben zwischen der EZB und den nationalen zuständigen Behörden 

innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, die Wirksamkeit der von der EZB 

angenommenen praktischen Arrangements der Organisation sowie die Auswirkungen des 

einheitlichen Aufsichtsmechanismus auf das Funktionieren der noch bestehenden 

Aufsichtskollegien;" 

muss es heißen: 

"die Aufteilung der Aufgaben zwischen der EZB und den nationalen zuständigen Behörden 

innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, die Wirksamkeit der von der EZB 

angenommenen praktischen Modalitäten der Organisation sowie die Auswirkungen des 

einheitlichen Aufsichtsmechanismus auf das Funktionieren der noch bestehenden 

Aufsichtskollegien;" 
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Seite 97, Artikel 32, Absatz 1, Buchstabe g: 

Statt: 

"die Zweckmäßigkeit der Regelungen für die Unternehmensführung einschließlich der 

Zusammensetzung und der Abstimmungsarrangements des Aufsichtsgremiums und seines 

Verhältnisses zum EZB-Rat sowie der Zusammenarbeit im Aufsichtsgremium zwischen den 

Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und den anderen am einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus teilnehmenden Mitgliedstaaten;" 

muss es heißen: 

"die Zweckmäßigkeit der Regelungen für die Unternehmensführung einschließlich der 

Zusammensetzung und der Abstimmungsmodalitäten des Aufsichtsgremiums und seines 

Verhältnisses zum EZB-Rat sowie der Zusammenarbeit im Aufsichtsgremium zwischen den 

Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und den anderen am einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus teilnehmenden Mitgliedstaaten;" 
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Seite 100, Artikel 33, Absatz 2, Satz 1: 

Statt: 

"Die EZB übernimmt die ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben am …**, 

vorbehaltlich der Vorbereitungsarrangements und Maßnahmen dieses Absatzes. 

 

__________________ 

** ABl.: Bitte Datum einfügen: zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung." 

 

muss es heißen: 

"Die EZB übernimmt die ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben am …**, 

vorbehaltlich der Durchführungsbestimmungen und Maßnahmen dieses Absatzes. 

 

__________________ 

** ABl.: Bitte Datum einfügen: zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung." 

 

 

 




